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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/05/12/6916
öffentlich

09.10.2012
Mertins, Carola

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 29 der Stadt Klütz für das Ge-
biet "Am Klützer Bach" in Klütz
Satzungbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht. 
Die Stadt Klütz hat das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 29 "Am 
Klützer Bach" als zweistufiges Verfahren gemäß BauGB durchgeführt.
Der Abwägungsbeschluss gemäß § 1 Abs. 7 BauGB wurde von der Gemeindevertre-
tung gefasst.
Die gegebenen Hinweise und Anregungen finden in der Überarbeitung der Satzung 
und ihrer zugehörigen Begründung entsprechend der Auswertung der Stellungnah-
men (sh. Anlage Abwägungsbeschluss) Berücksichtigung.
Auf Grund des städtebaulichen Konzeptes und den Zielsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 29 ist die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes erfor-
derlich. Die Aufstellungsverfahren zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
zum Bebauungsplan Nr. 29 erfolgen im Parallelverfahren. 

 
Beschlussvorschlag:

1. Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Anl. 1 G zur Förderung 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) sowie in Verbindung mit § 86 LBauO M-V be-
schließt die Stadtvertretung den Bebauungsplan Nr. 29 der Stadt Klütz "Am 
Klützer Bach", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B) sowie den örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen als Satzung. Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
-    im Nordosten durch die Ackerflächen nordöstlich des Geh- und Radweges,
- im Südosten durch die Boltenhagener Straße bzw. die nordwestliche Grund-

stücksgrenze der Grundstücke "Boltenhagener Straße" Nr. 13 und 14,
-    im Südwesten durch die Grundstücke der vorhandenen Bebauung am 

"Schulweg" bzw. "Im Thurow",
- im Nordwesten durch die Straße "Im Thurow" bzw. durch Flächen am Klüt-

zer Bach.
2. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 29 der Stadt Klütz wird gebilligt.
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3. Das Amt Klützer Winkel gibt den Beschluss der Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 29 gemäß § 10 BauGB alsdann ortsüblich bekannt. Dabei ist auch 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
sowie der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestal-
tung baulicher Anlagen während der Dienststunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

 
Finanzielle Auswirkungen:
Nein, werden vom Vorhabenträger getragen

 
Anlagen:
ohne

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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